
 
 

 
 

 
 
    

  Nr. 03/2020                                                            Gettorf 05.02.2020 
 
 

  S i t z u n g s t e r m i n e  
Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 05.02.2020 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

2 

Donnerstag, 06.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport 
und Soziales der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

3 

Montag, 10.02.2020 
- 17.30 Uhr - 

Verbandsversammlung des Breitbandzweck-
verbandes der Ämter Dänischenhagen,  
Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV) 

Sitzungszimmer Amtsverwaltung 
Verwaltungsstelle Groß Wittensee 
Mühlenstraße 8, 24361 Groß Wittensee 

4 

Montag, 10.02.2020 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen  
und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

5 

Donnerstag, 13.02.2020 
- 19.00 Uhr - 

Haupt- und Finanzausschuss 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

6 

Donnerstag, 13.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

7 

Donnerstag, 13.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

8 

Montag, 17.02.2020 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Felm 

Bürgerbegegnungsstätte 
Kieler Weg 31, 24244 Felmerholz 

9 

Dienstag, 18.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für Soziales, Jugend 
und Kultur 
der Gemeinde Lindau 

„Santorini“/Siegmunds Gasthof 
Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 

10 

Mittwoch, 19.02.2020 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

11/12 

Mittwoch, 19.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

MZR an der Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

- 

Donnerstag, 20.02.2020 
- 18.30 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

- 

Donnerstag, 20.02.2020 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Schinkel 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

- 

 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 19. Februar 2020 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 27.01.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 05.02.2020, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.09.2019  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Öffentliches WLAN im Gettorfer Ortskern  

   

 6. Aufgabenprofil/Stellenbeschreibung Standortmanagement  

   

 7. Weihnachtsmarkt: Rückschau 2019 und Vorausschau 2020  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. CoWorkingSpace in Gettorf 

Einbeziehung von Dataport 

 

   

 
gez. - Vorsitzende -  

Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 24.01.2020 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport u. Soziales der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 06.02.2020, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2019  

   

 3. Einwohnerfragestunde/Jugendfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Betriebskostenabrechnung 2018 der Ev.-Luth. Kindertagesstätte Schinkel 

 

   

 6. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Haushalt 2020 für die Kirchliche Kindertagesstätte "Sonnenstern" 

 

   

 7. Sachstand Neubau der Kindertagessätte  

   

 8. Beratung über notwendige Änderungen im Bereich der Kindertagesstätten und 
Tagespflege; hier u.a. Finanzierungssystem (Fortführung in weiteren Sitzungen) 

 

   

 9. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 
hier: Vertrag zur Finanzierung der Kindertagesstätte sowie der institutionellen 
Kindertagespflege in Schinkel mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Gettorf 

 

   

 10. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  

   

 11. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich  
hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kinder-
tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 

 

   

 12. Sachstand Schülerbeförderung  

   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
U. Schwauna 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 30.01.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 10.02.2020, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.01.2020  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Vorstellung der neuesten Planlage bzgl. des Umbaus des Bahnhofes Gettorf 
durch einen Vertreter der Deutschen Bahn 

 

   

 6. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie an Land) für die 
Planungsräume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum dritten Entwurf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4, 
1. Änderung - Bornsteiner Straße - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 30.01.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
Donnerstag, 13.02.2020, 19:00 Uhr, 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2019  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom  
   
 6. Beratung über die mögliche Übernahme der historischen Schulsammlung  
   
 7. Beratung über notwendige Änderungen im Bereich der Kindertagesstätten und Tages-

pflege; hier u.a. Finanzierungssystem (Fortführung in weiteren Sitzungen) 
 

   
 8. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Gettorf für das Haus-

haltsjahr 2020 
 

   
 9. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger  

hier: Vereinbarung Kindertagesbetreuung KiTa Pädiko 
 

   
 10. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 

hier: Vertrag über die Betriebsträgerschaft der Kinderkrippe "Am Regenbogen" mit der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf 

 

   
 11. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 

hier: Vertrag zur Finanzierung des lfd. Betriebes der Kindergärten "Regenbogen" und  
"Arche Noah" mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf 

 

   
 12. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  
   
 13. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich hinsichtlich der  

Betriebskostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen 

 

   
 14. Aufgabenprofil/Stellenbeschreibung Standortmanagement  
   
 15. CoWorkingSpace in Gettorf - Einbeziehung von Dataport  
   
 16. Weihnachtsmarkt: Rückschau 2019 und Vorausschau 2020  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte, Anfragen  
   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna  
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 31.01.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Felm 
Donnerstag, 13.02.2020, 19:30 Uhr, 
Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 

 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.06.2019  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Beratung über notwendige Änderungen im Bereich der Kindertagesstätten und Tages-

pflege; hier u.a. Finanzierungssystem (Fortführung in weiteren Sitzungen) 
 

   
 6. Einrichtung einer Feuerwehrrente  
   
 7. Projekt WiFi4EU - Erhalt eines Gutscheins im Wert von 15.000,00 € für die Einrichtung 

von WLAN-Hotspots in der Gemeinde Felm 
 

   
 8. Änderung der Geschäftsordnung  
   
 9. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  
   
 10. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich hinsichtlich der  

Betriebskostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kindertageseinrichtungen und  
Tagespflegestellen 

 

   
 11. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom für die Ortsteile Dehnhöft und Krück  
   
 12. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Gas für die Gemeinde Felm  
   
 13. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Felm für das Haus-

haltsjahr 2020 
 

   
 14. Grundsatzbeschluss Bezuschussung Offene Ganztagsschule, Standort Felm  
   
 15. Schülerbeförderung  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die 
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Erörterung Kostenvergleich  für vergebene Aufträge an Firmen  und Gemeindearbeiter  
   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg  
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 03.02.2020 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 13.02.2020, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.11.2019  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Bebauungsplan Nr. 4 "Hauptstraße" der Gemeinde Schinkel 
hier: Erörterung und ggf. Festlegung von einzelnen Festsetzungen des B-Planes 

 

   

 5. Berichte  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie an Land) für die  
Planungsräume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum  dritten Entwurf 

 

   

 7. Entscheidung über eine mögliche Beleuchtung des Parkplatzes hinter dem Feuer-
wehrgerätehauses in Schinkel 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienhauses  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 04.02.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

Bekanntmachung 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Felm 
Montag, 17.02.2020, 19:00 Uhr, 

Bürgerbegegnungsstätte, Kieler Weg 31, 24244 Felmerholz 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.12.2019  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Antrag auf Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Ortswehrführer der Freiwilligen Feuer-

wehr Felm, Aushändigung der Entlassungsurkunde 
 

   
 6. Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortswehrführer  
   
 7. Zustimmung zur Wahl des Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Felm, Aushändigung der  

Ernennungsurkunde und Vereidigung nach § 47 LBG 
 

   
 8. Zustimmung zur Wahl des Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Rathmansdorf-Felmerholz; 

Aushändigung der Ernennungsurkunde und Vereidigung nach § 47 LBG 
 

   
 9. Zustimmung zur Wahl des stellv. Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Felm, Aushändigung 

der Ernennungsurkunde und Vereidigung nach § 47 LBG 
 

   
 10. Einrichtung einer Feuerwehrrente  
   
 11. Projekt WiFi4EU - Erhalt eines Gutscheins im Wert von 15.000,00 € für die Einrichtung von  

WLAN-Hotspots in der Gemeinde Felm 
 

   
 12. Änderung der Geschäftsordnung  
   
 13. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  
   
 14. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebs- 

kostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
 

   
 15. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und Teilaufstellung der 

Regionalpläne (Sachthema Windenergie an Land) für die Planungsräume I bis III,  
hier: Beteiligungsverfahren zum dritten Entwurf 

 

   
 16. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom für die Ortsteile Dehnhöft und Krück  
   
 17. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Gas für die Gemeinde Felm  
   
 18. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Felm für das Haushaltsjahr 2020  
   
 19. Grundsatzbeschluss Bezuschussung Offene Ganztagsschule, Standort Felm  

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit: 
 
Bahr  
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 04.02.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 

 
der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Kultur der Gemeinde Lindau 

 
Dienstag, 18.02.2020, 19:30 Uhr, 

 
"Santorini" in Siegmunds Gasthof, Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.11.2019  
   
 3. Berichte  
   
 3.1. Eingaben  
   
 3.2. Anfragen  
   
 4. Ergebnis aus der Kinder- und Jugendversammlung: 

Lebensmittelautomat für die Gemeinde Lindau 
 

   
 5. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 

hier: Vertrag zur Finanzierung des lfd. Betriebes der Ev.-Luth. Kindertagesstätten 
"Regenbogen" und "Arche Noah" in Gettorf mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Gettorf 

 

   
 6. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 

hier: Vertrag zur Finanzierung des lfd. Betriebes der Ev.-Luth. Kindertagesstätte in 
Schinkel mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf 

 

   
 7. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  
   
 8. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich hinsichtlich 

der Betriebskostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen 

 

   
 9. Kostenbeteiligung für eine einzurichtende Schülerbeförderung Lindauer Kinder zur 

Grundschule Schinkel 
 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 
 
 1. Berichte  
   

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
U. Schwauna  
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 04.02.2020 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 19.02.2020, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.12.2019  

   

 5. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Strom  

   

 6. Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 42 - Sandkuhle 
- der Gemeinde Gettorf 

 

   

 7. Aufstellungsbeschluss für die vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungs-
plan Nr. 52 - Friedrichsorter Straße und Kreuzungsbereich - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 8. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 78 - Erweiterung des Gewerbe-
gebietes Ravensberg - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 9. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie an Land) für die  
Planungsräume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum  dritten Entwurf 

 

   

 10. Dörpsmobil  

   

 11. Beratung über die mögliche Übernahme der historischen Schulsammlung  

   

 12. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger  
hier: Vereinbarung Kindertagesbetreuung KiTa Pädiko 

 

   

 13. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 
hier: Vertrag über die Betriebsträgerschaft der Kinderkrippe "Am Regenbogen" mit 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf 

 

   

 14. Finanzierung Kindertageseinrichtungen anderer Träger 
hier: Vertrag zur Finanzierung des lfd. Betriebes der Kindergärten "Regenbogen" 
und "Arche Noah" mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf 
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 15. Vereinbarung über die Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege  

   

 16. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich hinsichtlich 
der Betriebskostenfinanzierung sowie der Mitbenutzung von Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen 

 

   

 17. CoWorkingSpace in Gettorf 
Einbeziehung von Dataport 

 

   

 18. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Gettorf für das 
Haushaltsjahr 2020 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Personalangelegenheiten; hier VHS-Leitung  

   

 3. Vertragsangelegenheit Erbbaurechtsvertrag mit dem GTV;  
hier: Mögliche Erweiterung der Flächen für  die Errichtung eines Fahrstuhl 

 

   

 4. Vertragsangelegenheiten  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
des Bebauungsplanes Nr. 16 –  

Feuerwehrgerätehaus Felmerholz – der Gemeinde Felm 
 

Die Gemeindevertretung Felm hat in ihrer Sitzung am 30.09.2019 den Bebauungsplan Nr. 16 – Feuerwehr-

gerätehaus Felmerholz – der Gemeinde Felm für das Gebiet 

 

Plangebiet westlich des Kieler Wegs/Kreisstraße 24 (K 24), nördlich und nordöstlich des Kiefernwegs, im 

Ortsteil Felmerholz,  

 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 

Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 

 

Dies wird hiermit bekannt gemacht.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 16 – Feuerwehrgerätehaus Felmerholz – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  

  

Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

sowie die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von 

diesem Tage an in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zim-

mer 10 EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft 

erhalten. Zusätzlich werden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas 

Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 

  

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem 

Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 

Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-

sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvorschrif-

ten über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der verletzten 

Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 

 

Gettorf, den 17.01.2020 

 

Amt Dänischer Wohld 

- Der Amtsdirektor - 

Im Auftrage 

 

Jacobsen 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Geschäftsordnung  
für den Schulverband Gettorf und Umgegend 

 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend hat aufgrund des § 5 Abs. 6 des Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der zurzeit gülti-
gen Fassung i.V.m. § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 58) in der zurzeit geltenden Fassung am  27.01.2020 die folgende Geschäftsordnung be-
schlossen: 
 
Präambel: 
In der Absicht, die Geschäftsordnung für jedes Mitglied der Verbandsversammlung verständlich lesbar zu ver-
fassen, wird auf die Nennung der zwei Anredeformen Femininum und Maskulinum verzichtet. Die gewählte, 
traditionelle Anredeform bezieht ausdrücklich beide Geschlechter ein. 
 

I. Abschnitt 
Konstituierung der Verbandsversammlung, Vorsitz 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

( zu § 9 GkZ) 

 

(1) Die Verbandsversammlung wird zur ersten Sitzung von dem bisherigen Verbandsvorsteher spätestens zum 
90. Tag nach dem Tag der Gemeinde- und Kreiswahl einberufen. 

 

(2) Der bisherige Verbandsvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt  
a) die Anwesenheit der gewählten Mitglieder der Verbandsversammlung, 
b) die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung und 
c) das älteste Mitglied der Verbandsversammlung fest.  

 

(3) Nach den unter Abs. 2 getroffenen Feststellungen übergibt der bisherige Verbandsvorsteher den Vorsitz an 
das älteste Mitglied der Verbandsversammlung zur Wahl des neuen Verbandsvorstehers. 

 
§ 2  

Wahl des Verbandsvorstehers und der Stellvertreter 
( zu § 12 GkZ) 

 

(4) Die Verbandsversammlung wählt unter der Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte den Ver-bands-
vorsteher und unter dessen Leitung die Stellvertreter. 

 
II. Abschnitt 

Aufgaben 
 

§ 3 
Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(§ 5 GkZ, § 36 GO) 

 

(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 
 

(2) Der Verbandsvorsteher vertritt die Verbandsversammlung im gerichtlichen Verfahren. 
 

(3) Die Repräsentation des Schulverbandes erfolgt durch den Verbandsvorsteher. 
 

(4) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsversammlung ein. Er setzt die Tagesordnung fest und bestimmt 
Ort und Zeit des Zusammentritts. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher hat die Sitzung gerecht und unparteiisch zu leiten, die Ordnung und die Würde der 
Verbandsversammlung zu wahren sowie die Arbeit der Verbandsversammlung zu fördern. 

 

(6) Er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus. 
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§ 4 
Tätigkeiten von Mitgliedern des Verbandsversammlung und seiner Ausschüsse 

(§§ 5 GkZ, 32 Abs. 4 GO) 
 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und seiner Ausschüsse haben dem Verbandsvorsteher ihren Beruf 
sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung 
ihres Mandates von Bedeutung sein kann. Dies gilt auch für diesbezügliche Änderungen. 
 

III. Abschnitt 
Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 

 
§ 5 

Einberufung, Tagesordnung, Bekanntmachung 
(§§ 9 Abs. 7 GkZ,  § 34 GO und §§ 6, 20 Verbandssatzung) 

 
(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, sooft es die Geschäftslage 

erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. In dringenden Fäl-
len kann sie der Verbandsvorsteher auf drei Tage herabsetzen; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu er-
läutern. Widerspricht ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter dieser Dringlichkeit, so ist der 
Dringlichkeitsfall nicht gegeben. 

 
(2) Der Verbandsvorsteher setzt die Tagesordnung fest; diese ist in die Ladung aufzunehmen. 

Die Tagesordnung muss über die anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Ver-
handlungspunkte, die auf Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind in der Tages-
ordnung unter einer allgemeinen Bezeichnung aufzuführen.  
Entwürfe von Satzungen und Verordnungen sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der Ladung möglichst 
beizufügen.  

 
Beschlussanträge und Vorlagen müssen den Verbandsmitgliedern spätestens 3 Tage vor Sitzungsbeginn 
vorliegen. 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzüglich im Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld öf-

fentlich bekannt zu geben. Tagesordnungspunkte, über deren Inhalt beraten oder beschlossen werden 
sollen, sind verständlich zu formulieren.  
 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten werden, wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen. Sie 
dürfen auch nicht durch einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt werden.  

 
(5) Der Verbandsversammlung kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern; der Be-

schluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Verbandsversammlung 
(Dringlichkeitsanträge). 

 
(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abgesetzt 

werden; auf Verlangen der Antragsteller muss sie dann aber in der folgenden Sitzung beraten werden. 
 

(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann durch Mehrheitsbeschluss geändert werden. 
 
(8) Die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind von der Anberaumung einer öffentlichen Sitzung unter Mittei-

lung der Tagesordnung zu unterrichten. 
 

IV. Abschnitt 
Beratung 

 
§ 6 

Unterrichtung der Verbandsversammlung 
(zu § 5 GkZ, § 27 Abs. 2 GO)  

 
Der Verbandsvorsteher hat die Verbandsversammlung in seinen Sitzungen über alle wichtigen Verwaltungsan-
gelegenheiten zu unterrichten. Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle An-
ordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt. 
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§ 7 
Anfragen 

(zu § 5 GkZ, §§ 36 Abs. 2, 30 GO) 
 

(1) Die Verbandsversammlung hat das Recht, vom Verbandsvorsteher über alle im Rahmen des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit zulässigen Angelegenheiten Auskunft zu verlangen. Anfragen sind 
schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und spätestens drei Tage vor einer Sitzung der Verbandsver-
sammlung an den Verbandsvorsteher zu richten. 

 
(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sitzung der Verbandsversammlung beantwortet. Zu einer Anfrage 

ist während der Sitzung eine Zusatzfrage zulässig. 
 

(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, Anfragen zu Anträgen dem Antragsteller drei Werktage vor 
der Sitzung mitgeteilt werden, sodass sie in der Sitzung der Verbandsversammlung beantwortet werden 
können. 

 
(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betreffenden Punkt der 

Tagesordnung zu behandeln. 
 

(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten Antworten sind in die Niederschrift über die Sitzung aufzuneh-
men.  

 
§ 8 

Unterrichtung der Einwohner, Einwohnerfragestunde 
(zu  § 5 GkZ, § 16 a, c GO) 

 
(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verbandes, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann in einer öffentli-

chen Fragestunde mündliche Fragen stellen. Die Fragestunde findet zu Beginn jeder Sitzung der Ver-
bandsversammlung als Teil der Tagesordnung statt. Sie ist auf 30 Minuten begrenzt; sie kann durch Be-
schluss der Verbandsversammlung um 30 Minuten verlängert werden. 
 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzubringen und dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allgemei-
nem Interesse beziehen. Für das Vorbringen einer Frage stehen höchstens drei Minuten zur Verfügung. 
Zu einer Frage ist eine Zusatzfrage zulässig. 
 

(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von Seiten der Ver-
bandsversammlung, des Verbandsvorstehers beantwortet. 
 

(4) Der Verbandsvorsteher hat das Recht, einem Fragesteller das Wort zu entziehen oder eine bereits ge-
stellte Frage zurückzuweisen, wenn die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zweifel 
entscheidet über die Zulässigkeit einer Frage der Verbandsversammlung durch Beschluss. 
 

(5) Im Einzelfall können die Verbandsversammlung und die Ausschüsse beschließen, Sachkundige sowie 
Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die Redezeit wird auf drei 
Minuten begrenzt. An der Beratung und Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung dürfen sie nicht teil-
nehmen, mit Ausnahme der Sachkundigen (Architekten, Ingenieure o. Ä.), denen durch Beschluss des 
Verbandsversammlung / der Ausschüsse für die Dauer der Anhörung die Teilnahme gewährt wird.   

 
§ 9 

Eingaben 
(zu § 5 GkZ, § 16 e GO) 

 
(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verbandes kann seine Wünsche und Beschwerden in einer Eingabe an 

die Verbandsversammlung herantragen. Eingaben sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und sol-
len spätestens drei Tage vor der Sitzung beim Verbandsvorsteher eingegangen sein; sonst sind sie bis zur 
nächsten Sitzung zurückzustellen.  
 

(2) Der Verbandsvorsteher hat die zugelassenen Eingaben entweder 
a) vor die Verbandsversammlung zu bringen  oder aber 
b) an die Verwaltung abzugeben. 
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(3) Die Verbandsversammlung kann über die Eingabe sofort entscheiden oder sie zunächst einem Ausschuss 
überweisen. Ein Ausschuss muss die Eingabe nach Abschluss der Beratungen mit einem Beschlussvor-
schlag der Verbandsversammlung wieder vorlegen.  
 

(4) Der Einsender der Eingabe ist vom Verbandsvorsteher über das Veranlasste zu unterrichten.   
 

§ 10 
Anträge und Vorlagen 

 
(1) Jeder Beschluss der Verbandsversammlung setzt einen Antrag oder eine Vorlage voraus. Anträge und 

Vorlagen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse sollen spätestens zehn Tage vor der nächsten 
Sitzung dem Verbandsvorsteher schriftlich vorliegen, wenn sie noch auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung kommen sollen.  
 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die Anträge und Vorlagen sofort entscheiden oder sie zunächst       
einem Ausschuss überweisen. 
 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, müssen, um wirksam 
gestellt zu sein, zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. Das gilt auch für Vorlagen.  
 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
sowie die im Folgenden aufgeführten Anträge gestellt und zur Abstimmung gebracht werden: 
 
a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung (§ 5 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 5 Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 10 Abs. 3), 
d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 12), 
e) Schluss der Beratung (§ 16 Abs. 3), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 3), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 2), 
j) Wahl durch Stimmzettel, 
k) Anhörung eines Sachverständigen (§ 7 Abs. 5 ), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 
(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung nicht noch einmal ent-

schieden werden.  
 

§ 11 
Sitzungsablauf 

(zu § 5 GkZ, § 34 Abs. 2 GO) 
 

(1) Die Sitzung der Verbandsversammlung ist in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen: 
 
a) Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsteher und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  der  

Ladung,  der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 
b) Änderung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  
c) Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung, 
e) Bericht des Verbandsvorstehers über wichtige Angelegenheiten und die Arbeit der Ausschüsse, 
f) Eingaben und Anfragen, 
g) persönliche Erklärungen der Mitglieder der Verbandsversammlung, deren Inhalt dem Verbandsvor-

steher vorher schriftlich mitzuteilen ist, 
h) Abwicklung der Tagesordnung, 
i) Schließung der Sitzung durch den Verbandsvorsteher. 
 

(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betreffenden 
Punkt der Tagesordnung zu behandeln. 
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(3) Der Verbandsvorsteher entscheidet bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung, die während 
einer Sitzung auftreten. Das Beschlussrecht der Verbandsversammlung bleibt unberührt.  

 
§ 12 

Unterbrechung und Vertagung 
 
(1) Der Verbandsvorsteher kann die Sitzung kurzfristig unterbrechen. Wird der Antrag auf Unterbrechung von 

mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung gestellt, muss der Ver-
bandsvorsteher die Sitzung kurzfristig unterbrechen. 
 

(2) Über die Anträge  auf Unterbrechung und Vertagung  kann erst abgestimmt werden, wenn jedem Mitglied 
der Verbandsversammlung Gelegenheit gegeben worden ist, sich zur Sache zu äußern. Bevor über einen 
Vertagungs- oder Schlussantrag abgestimmt wird, sind die noch vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu 
geben. Jedes Mitglied kann zu den Anträgen Stellung nehmen. Die Redezeit beträgt drei Minuten. 
 

(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen; über die beratene Ange-
legenheit ist alsdann zu beschließen. 
 

Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag abzu-
stimmen. 
 

§ 13 
Einzelberatung 

 
(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt der Vorsitzende bei Empfehlungen eines Ausschussmitgliedes dem 

Vorsitzenden, bei Sitzungsvorlagen der Verwaltung und  bei Anträgen  dem Antragsteller das Wort. Dem 
Vorsitzenden / Antragsteller / Berichterstatter steht am Schluss der Beratung das Schlusswort zu. Besteht 
eine Vorlage aus mehreren Teilen (z. B. Haushaltsplan), so kann über jeden Teil der Vorlage einzeln be-
raten werden. 
 

(2) Der Verbandsversammlung kann beschließen, Sachkundige sowie Einwohner, die von dem Gegenstand 
der Beratung betroffen sind, anzuhören. 
 

§ 14 
Worterteilung 

 
(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von dem Verbandsvorsteher auf seine Wortmeldung hin das Wort 

erhalten hat. Die Wortmeldung wird durch Zuruf oder Erheben einer Hand angezeigt. Die Wortmeldungen 
verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Beratung oder ein Vertagungsantrag angenom-
men wurde. 
 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit begrenzt werden. 
Dies gilt nicht für den Berichterstatter bzw. den Antragsteller.  
 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen, es darf aber dadurch kein Sprecher unterbrochen 
werden. Das Wort zur Geschäftsordnung darf sich nur auf die anstehende oder unmittelbar zuvor beratene 
Angelegenheit oder auf die Tagesordnung beziehen. 
 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 
 
Während der Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick auf den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Geschäftsordnung verlangt und erteilt werden.  
 

(4) Der Verbandsvorsteher darf in Wahrnehmung seiner Befugnisse einen Sprecher unterbrechen. 
 

(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönliche Be-
merkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe, die während der Be-
ratung gegen den Sprecher erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten.  
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V. Abschnitt 
Beschlussfassung 

(zu § 5 GkZ, §§ 38, 39 GO) 
 

§ 15 
Beschlussfähigkeit 

(zu § 5 GkZ, § 38 GO) 
 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der anwesend ist. Diese gilt nach Feststellung des Verbandsvorstehers zu Beginn der Sitzung so lange 
als beschlussfähig, bis der Verbandsvorsteher aufgrund einer Antragstellung eines Ausschussmitgliedes 
die Beschlussunfähigkeit feststellt. 
 

(2) Die Beschlussunfähigkeit ist vom Verbandsvorsteher ebenfalls festzustellen, wenn weniger als drei stimm-
berechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung oder weniger als 1/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
der Verbandsversammlung anwesend sind.  

 
§ 16 

Ablauf der Abstimmung 
(zu § 5 GkZ, § 39 GO) 

 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Der Verbandsvorsteher stellt die Zahl der 

Mitglieder fest, die 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen  oder 
c. sich der Stimme enthalten. 
 
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt werden. 
 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung es vor 
Beginn der Abstimmung beantragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt nach Aufruf der Namen. 
 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformulierung zu verlesen. 
 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbstständig beraten, so soll zu-
nächst über die Teile selbstständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile abge-
lehnt oder verändert angenommen, so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen (Schlussabstim-
mung). Die abweichenden Ergebnisse der Einzelabstimmungen sind in der Niederschrift festzuhalten.  
 

(5) Bei  Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen ist zunächst über den ursprünglichen Antrag unter Berück-
sichtigung der Erweiterungs- oder Abänderungsanträge zu entscheiden. Liegen mehrere solcher Anträge 
vor, so ist zunächst über denjenigen Beschluss zu fassen, der am weitesten von dem ursprünglichen An-
trag abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet der Verbandsvorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige 
Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt.  
 

(6) Wird während der Abstimmung über einen Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so ist 
zunächst über den Antrag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen mehrere Anträge zur Geschäfts-
ordnung vor, so ist zunächst über denjenigen Antrag abzustimmen, der der Weiterbehandlung der Sache 
am stärksten widerspricht. 

 
§ 17 

Wahlen 
(zu 5 GkZ, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 

 
(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los bildet die Vertretung einen Wahlausschuss von drei Vertretern. 

Der Ausschuss bereitet die Wahlen und die Losziehung vor und führt sie durch. 
 
Das Los hat der Verbandsvorsteher zu ziehen. 
 
Der Wahlausschuss überwacht die Feststellung des Wahlergebnisses und die Losziehung. 
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(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu verwenden. Werden keine 
Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten.  
 
Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthaltung. 
 

(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen des gewünschten Kandidaten oder der Kennzeichnung des 
Wahlvorschlages versehen werden. Weitere Beschriftungen oder Bezeichnungen des Stimmzettels oder 
Umschlages machen die betreffende Stimmabgabe ungültig. 
Der Verbandsvorsteher gibt das Ergebnis der Wahl oder der Losziehung bekannt. 
 

VI. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 

(zu § 5 GkZ, § 42 i.V.m. § 37 GO) 
 

§ 18 
Ruf zur Sache und Ordnungsruf 

 
(1) Der Verbandsvorsteher kann jeden Sprecher „zur Sache“ rufen, wenn er von der zur Beratung stehenden 

Sache abschweift oder sich wiederholt. 
 

(2) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verletzen, ruft der Verbandsvorsteher unter Nennung des Namens 
„zur Ordnung“.  

 
§ 19 

Entziehung des Wortes 
 

(1) Ist ein Sprecher in einer Sitzung zu derselben Sache dreimal „zur Sache“ oder im Verlaufe der Sitzung 
dreimal „zur Ordnung“ gerufen worden, so hat der Verbandsvorsteher ihm das Wort zu entziehen. Nach 
dem zweiten Ruf „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ hat der Verbandsvorsteher auf die Folgen hinzuweisen. 
Einem Sprecher, dem das Wort entzogen worden ist, darf es in derselben Sitzung zu derselben Sache 
nicht wieder erteilt werden. 
 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortentziehung kann spätestens am zweiten Werktage nach der Sit-
zung beim Verbandsvorsteher schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist auf die Ta-
gesordnung der nächstfolgenden Sitzung zu setzen. Der Betreffende kann seinen Widerspruch mündlich 
begründen.  

 
§ 20 

Ausschluss eines Mitgliedes 
 

(1) Der Verbandsvorsteher kann ein Mitglied nach dreimaligem Ordnungsruf wegen Verstoßes gegen das 
Gesetz oder die Geschäftsordnung von der Sitzung ausschließen.  
 

(2) Hat der Verbandsvorsteher ein Mitglied von der Sitzung ausgeschlossen, so kann er ihn in der jeweils 
folgenden Sitzung bereits nach einmaligem Ordnungsruf ausschließen. 
 

(3) Gegen den Ausschluss kann der Betroffene bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich begründeten Ein-
spruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. Er hat keine aufschie-
bende Wirkung. 

 
§ 21 

Verweisung eines Zuhörers aus dem Sitzungsraum 
 

(1) Der Verbandsvorsteher kann Zuhörer, die trotz Verwarnung Beifall oder Missbilligung äußern, Ordnung 
und Anstand verletzen oder versuchen, die Beratung zu beeinflussen, aus dem Sitzungsraum verweisen. 
 

(2) Lassen sich einzelne Zuhörer erhebliche oder wiederholte Ruhestörung oder beeinflussende Äußerungen 
zuschulden kommen, können sie vom Zutritt zu den Sitzungen ausgeschlossen werden.  
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VII. Abschnitt 

Protokollführer und Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ,  § 41 GO) 

 
§ 22 

Protokollführer  
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Sitzungen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse wird in der Regel jeweils ein Protokoll-

führer von der Verwaltung gestellt.  
 

(2) Der Protokollführer unterstützt den Verbandsvorsteher, er fertigt die Sitzungsniederschrift an und verliest 
auf Anordnung Schriftstücke, Anträge und Beschlüsse, besorgt den Namensaufruf und wirkt bei der Stimm-
zählung mit. Er beurkundet gemeinsam mit dem Verbandsvorsteher die Sitzungsniederschrift 

 
§ 23 

Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Verbandsversammlung und die einzelnen Ausschüsse sind gesonderte Niederschriften zu führen. 

Die Niederschriften sind als Beschlussprotokoll zu führen. Die maßgeblichen Inhalte und Anträge sind 
aufzunehmen.  
 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 
 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
d) Namen des Verbandsvorstehers und Protokollführers, 
e) Namen der anwesenden und der fehlenden Mitglieder des Verbandsversammlung, 
f) Namen der im Hinblick auf § 5 GkZ i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mitglieder des Verbandsver-

sammlung unter Angabe des Gegenstandes, 
g) Namen der anwesenden Bediensteten des Amtes und sonstiger Personen, insbesondere Namen der 

anwesenden Vertreter der Kommunalaufsicht und der erschienenen Gäste, 
h) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmern, 
i) die Tagesordnung, 
j) Anträge unter Nennung des Antragstellers, 
k) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit den Abstimmungsergebnissen.  

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung zuzuleiten. 

Einwendungen gegen eine Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor Beginn der Sitzung schriftlich vor-
liegen, auf der die Beratung der Niederschrift auf der Tagesordnung steht. Über Einwendungen entschei-
det die Verbandsversammlung. 

 
§ 24 

Sitzungsdauer 
 

Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 
 

VIII. Abschnitt 

Ausschüsse 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO und § 8 der Verbandssatzung) 

 
§ 25 

Verfahren 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO) 

 
Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die von der Verbandsversammlung zu wäh-
lenden Ausschüsse: 
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a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Verbandsversammlung zuständig ist (§ 5 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 5 GO), 
in seiner ersten Sitzung unter der Leitung des ältesten anwesenden Mitgliedes aus seiner Mitte seinen Vor-
sitzenden und einen Stellvertreter. 
 

b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit dem Verbandsvorsteher schriftlich von ihren Vorsitzenden unter 
Beifügung der Tagesordnung eingeladen. § 5 Abs. 2 - 4, § 6, 8 und 9 dieser Geschäftsordnung gelten sinn-
gemäß. 
 

c) Sachverständige können nach vorhergehendem Beschluss des Ausschusses vom Ausschussvorsitzenden 
eingeladen werden. 
 

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  
 

e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift von jeder Einberufung eines Ausschusses zu übersenden. 
 

f) Anträge und Vorlagen müssen spätestens zehn Tage vor der nächsten Sitzung dem Ausschussvorsitzenden 
vorliegen. 
 

g) Der Verbandsvorsteher hat die Ausschüsse rechtzeitig zu verständigen, wenn die Angelegenheit eines Aus-
schusses auch das Aufgabengebiet eines anderen Ausschusses berührt; sie können derartige Angelegen-
heiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der Verbandsversammlung kann einem Aus-
schuss die Federführung übertragen werden.  

 
 

IX. Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 26 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 
 

Die Verbandsversammlung kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung beschließen, soweit ein Beschluss nicht gegen 
Vorschriften des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit oder  der Verbandssatzung verstößt. 

 
§ 27 

Arbeitsunterlagen 
 

Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist nach seiner Einführung eine Ausfertigung dieser Geschäftsord-
nung vom Verbandsvorsteher zugänglich zu machen. 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt nach Bekanntgabe in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
19.05.2017 außer Kraft. 

 
 

Gettorf, den 30.01.2020 
 
gez. Kurt Arndt    (S) 
Verbandsvorsteher 

 
  



Seite 24                                                                            Nr. 03/2020 

 

Verbandssatzung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend  

in Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

Auf Grund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 4 der Gemeindeordnung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zur Zeit geltenden Fassung 

wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 

am 27.01.2020 folgende Verbandssatzung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend erlassen: 

 

§ 1 

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

 

(1) Die Gemeinden Gettorf, Lindau, Tüttendorf, Neudorf-Bornstein, Schinkel, Osdorf, Neuwittenbek und 

Noer bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. 

 

Der Zweckverband führt den Namen: 

 

Schulverband Gettorf und Umgegend. 

 

Er hat seinen Sitz in Gettorf. 

 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf Beamte 

und Beschäftigte beschäftigen. 

 

(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift: 

Schulverband Gettorf und Umgegend in Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

 

(4) Die Gemeinden Neudorf-Bornstein, Schinkel, Neuwittenbek sowie die im Schulverband Osdorf/Noer 

zusammengeschlossenen Gemeinden werden nicht an den Umlagekosten der Grundschule des 

Schulverbandes Gettorf und Umgegend beteiligt. Die geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Neudorf-Bornstein vom 21. November 2007 bleibt 

hiervon unberührt. 

 

§ 2 

Verbandsgebiet 

 

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder.  

 

§ 3 

Aufgaben 

 

Dem Schulverband obliegt die Unterhaltung einer Grundschule (Parkschule), eines Gymnasiums mit  Ge-

meinschaftsschule in einer organisatorischen Verbindung, zweier Sporthallen an der Grundschule, einer 

Sporthalle am Schulzentrum, des Kultur- und Bildungszentrums Dänischer Wohld (KuBiZ) sowie eines 

Schulsportplatzes mit Abstell- und Umkleidegebäude nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetzes vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), in der zur Zeit geltenden Fassung. 

 

§ 4 

Organe 

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der/die Verbandsvorsteher/in.  
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§ 5 

Verbandsversammlung 

 

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen der Verbands-

mitglieder - im Verhinderungsfall ihren allgemeinen Stellvertretern / Stellvertreterinnen - und  

 

a) weiteren 10 Vertretern der Gemeinde Gettorf, 

b) 2 weiteren Vertretern der Gemeinde Lindau, 

c) einem weiteren Vertreter der Gemeinde Tüttendorf sowie 

d) einem weiteren Vertreter der Gemeinde Osdor 

 

die von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahl-

zeit gewählt werden. Diese wählen auch die Stellvertreter / Stellvertreterinnen für jeden weiteren Ver-

treter (Abs. 1 a) - d)). Die stellvertretenden Ausschussmitglieder werden durch die Verbandsversamm-

lung gewählt. 

 

(2) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter/innen haben je-

weils eine Stimme. 

 

(3) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer 

Mitte einen Vorsitzenden / eine Vorsitzende und zwei Stellvertreter/innen. Der / die Vorsitzende der 

Verbandsversammlung ist gleichzeitig der /die Verbandsvorsteher/in. Für ihn / sie und seine / ihre Stell-

vertreter/innen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für ehrenamtliche Bürgermeister/innen 

entsprechend. 

 

§ 6 

Einberufung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch 

einmal im Halbjahr. 

 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 1 Woche.  

 

§ 7 

Verbandsvorsteher / Verbandsvorsteherin 

 

(1) Außer der ihm / den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Verbandsvorsteher / der 

Verbandsvorsteherin die Entscheidungen, die nicht nach § 10 GkZ in Verbindung mit § 28 GO der 

Verbandsversammlung vorbehalten sind. Ausgenommen von der Übertragung sind: 

 

(1) die Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde des Verbandsvorstehers / der Verbandsvorsteherin 

und seiner / ihrer Stellvertreter, 

(2) die Zuständigkeit als Dienstvorgesetzte/r des Verbandsvorstehers / der Verbandsvorsteherin 

und seiner / ihrer Stellvertreter, 

(3) die Zuständigkeit für die Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht und 

(4) die Entscheidung über die Befangenheit von Mitgliedern der Verbandsversammlung.  

 

(2) Die Geschäftsordnung trifft Bestimmungen über die ausreichende und rechtzeitige Unterrichtung der 

Verbandsversammlung über wichtige Verwaltungsangelegenheiten durch den Verbandsvorsteher/ 

der Verbandsvorsteherin. 
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§ 8 

Ständige Ausschüsse 
 

Die Verbandsversammlung wählt folgende Ausschüsse: 
 

 1. Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und ist zuständig für 

den Entwurf des Haushaltsplanes sowie für das übrige Finanz- und Personalwesen.  

2. Bauausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und hat die Errichtung 

und Unterhaltung der Schulbauten zu überwachen sowie das übrige Bauwesen zu besorgen (z. B. 

Vergabe von Bauaufträgen). 

3. Busausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und ist zuständig für 

die Abwicklung eines ordnungsgemäßen Transportes der von den Verbandsmitgliedern entsandten 

Schüler sowie für die dementsprechende Abstimmung mit den dafür vorgesehenen Busunterneh-

men. 
 

Für die Wahl der Ausschüsse gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung entsprechend.  

In die jeweiligen Ausschüsse können bis zu je zwei Ausschussmitglieder, die der Gemeindevertretung der 

jeweiligen Verbandsmitglieder angehören könnten, gewählt werden. Für jedes Ausschussmitglied - auch 

der bürgerlichen Mitglieder - der Ausschüsse, können bis zu zwei stellvertretende Ausschussmitglieder ge-

wählt werden, die ebenfalls der Gemeindevertretung der jeweiligen Verbandsmitglieder angehören könnten. 
 

§ 9 

Ehrenamtliche Tätigkeit 
 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vor-

schriften für Gemeindevertreter/innen entsprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zu-

sammenarbeit etwas anderes bestimmt. 
 

(2) (2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der Landesverordnung 

über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) vom 19.03.2008 für ihre Teilnahme 

an Sitzungen der Verbandsversammlung und an den Ausschüssen ein Sitzungsgeld je Sitzung in 

Höhe des Höchstsatzes des § 12 der EntschVO. 
 

(3) (3) Der / die Schulverbandsvorsteher/in erhält nach § 8 der EntschVO eine mtl. Aufwandsentschädi-

gung in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO. Der /die Vorsitzende der Schulverbandsversammlung 

erhält eine mtl. Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 v. H. des Höchstsatzes des § 8 der Ent-

schVO. 
 

§ 10 

Verbandsverwaltung 
 

Der Schulverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden durch das 

Amt Dänischer Wohld gegen eine jährliche Entschädigung in Höhe von 3,5 % der Ausgaben des Verwal-

tungshaushalts des jeweiligen Haushaltsjahres wahrgenommen. 

 
§ 11 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 
 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinde-

rechts entsprechend. 
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§ 12 

Deckung des Finanzbedarfs 
 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, 

soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 

 

(2) Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Dabei 

werden die Schullasten gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die 

Schulen besuchenden Anzahl der Schüler auf die Mitglieder verteilt. 

 

§ 13 

Wertgrenze bei Erwerb von und Verfügung über Schulverbandsvermögen 
 

Dem / der Verbandsvorsteher/in wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen Vermögens-

gegenstände zu erwerben und über Zweckverbandsvermögen zu verfügen: 

 

a) bei Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücks- 

gleichen Rechten bis zum Wert von 25.000,- €; 

b) bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und 

bei der entgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und 

anderen Rechten bis zum Wert von 10.000,- €; 

c) bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und 

anderen Rechten bis zum Wert von 2.500,- €. 

 

§ 14 
 

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 
 

Verträge des Zweckverbandes mit Mitgliedern der Verbandsversammlung sind von der Verbandsversamm-

lung zu genehmigen.  

 

§ 15 

Verpflichtungserklärungen 
 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 15.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen monat-

lich 1.000,- € nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 

Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen. 

 

§ 16 

Änderungen der Verbandssatzung 
 

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 12 dieser Satzung bedarf der Zustimmung von 2/3 der 

Mitglieder der Verbandsversammlung. 

 

§ 17 

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 
 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 16 eines 

öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied.   
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§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckver-

band unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende 

kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Ver-

bandsmitgliedes im Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Vereinba-

rung nach § 6 GkZ auszugleichen. 

 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen 

sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensauseinan-

dersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die Verbandsmitglieder 

zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes beigetragen haben. 

 

§ 19 

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamten und Beschäftigten des Zweckver-

bandes erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen 

den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beamten und die Beschäftigten von 

den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes 

übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflö-

sung des Zweckverbandes. 

 

§ 20 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld bekannt gemacht. 

Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Tages, an dem das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

erscheint, bewirkt. 

 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in Form des Absat-

zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 

bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift 

und Dienstsiegel zu vermerken. 

 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des 

Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 21 

Inkrafttreten 

 

Die Verbandssatzung tritt nach Bekanntgabe in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom  

17.12.2018 außer Kraft.  

 
Gettorf, den 30.01.2020 
 
gez. Kurt Arndt    (S) 
Verbandsvorsteher 
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Jagdgenossenschaft            Wulfshagenerhütten, 08.01.2020 
Wulfshagenerhütten 
 

Bekanntmachung 
 
Die Jagdgenossenschaft Wulfshagenerhütten hat auf ihrer Genossenschaftsversammlung am 6. Januar 
2020 beschlossen, nachstehenden Beschluss in der Zeit vom 20.01.2020 bis zum 21.02.2020 ortsüblich 
bekannt zu machen: 
 
Der bestehende Jagdpachtvertrag der Jagdgenossenschaft Wulfshagenerhütten mit den örtlichen Jägern 
läuft am 31. März 2020 aus. 
 
Nach derzeitiger Auffassung der Jagdgenossenschaft Wulfshagenerhütten soll bei der Verpachtung ab dem 
1. April 2020 Mitgliedern der Jagdgenossenschaft und /oder EinwohnerInnen des Ortsteils Wulfshagen-
erhütten, die die entsprechenden jagdrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, der Vorrang eingeräumt 
werden. 
 
Der Pachtvertrag soll eine Laufzeit von 9 Jahren haben. 
 
Angebote von Interessenten des o. a. Personenkreises sind bis zum 
 

24.02.2020 

 
beim Jagdvorsteher Harald Rzehak, Holander Allee 22, 24214 Wulfshagenerhütten in einem 
verschlossenen Briefumschlag (mit Absenderangabe) einzureichen. 
 
gez. Harald Rzehak 
(Jagdvorsteher) 
 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 24.01.2020 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 17.01.2020 beantragt wurden, liegen vor. 
 
 

Gettorf, 04.02.2020 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 
 
 
 

Gettorf, 04.02.2020 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
  

3 Schlüsselbunde 
1 Fahrrad 
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Amt Dänischer Wohld – Ordnungsamt 

 

Bekämpfung von Ratten 
 

Aufgrund des § 17 Abs. 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 der Landesverordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen und Bestimmungen von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
i.V.m § 55 Abs. 1 und Abs. 3 des allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein       
(Landesverwaltungsgesetz – LVwG) sowie der Kreisverordnung über die Bekämpfung von Ratten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde vom 09.09.2014, alle Rechtsvorschriften in der zurzeit geltenden Fassung, wird 
verordnet: 

 

1. In der Zeit vom 
   15.01.2020 – 15.02.2020 

 
in der geschlossenen Ortslage der Gemeinde Osdorf im Ortsteil Osdorf, 
eine allgemeine Bekämpfung der Ratten durchzuführen.  

 

2. Die zur Bekämpfung Verpflichteten (§ 1 der Kreisverordnung) haben auf ihren Grundstücken zur            
Bekämpfung von Ratten nur Mittel und Verfahren zu verwenden, die von der zuständigen Bundesbe-
hörde in einer Liste im Gesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind. Durch die Rattenbekämpfung 
dürfen Menschen und Tiere nicht gefährdet werden. Auf die Auslegung von Bekämpfungsmitteln und 
Bekämpfungsgeräten ist deutlich sichtbar hinzuweisen. Bei Giften sind auch der Name des Mittels und 
sein Wirkstoff anzugeben.  
Am Beginn der allgemeinen Rattenbekämpfung, dem 15.01.2020, muss bis spätestens 10.00 Uhr die 
Auslegung der Bekämpfungsmittel beendet sein. 

 

3. Die Verpflichteten haben nach einer Bekämpfung nach toten Ratten zu suchen. Gefundene tote Ratten 
sind unverzüglich so zu beseitigen, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausgehen kann. 

 

4. Die Inhaber der Geschäfte, von denen die Bekämpfungsmittel bezogen werden, haben den Käufern 
einen Lieferschein auszustellen, aus dem das Datum der Abgabe, die Art und die Menge des Bekämp-
fungsmittels ersichtlich sein müssen. Die Verpflichteten haben diesen Lieferschein den Kontrollkräften 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

5. Es ist von den Verpflichteten dafür zu sorgen, dass die Giftauslegestellen täglich bis 10.00 Uhr kontrol-
liert und die ausgelegten Bekämpfungsmittel bei Bedarf ergänzt oder erneuert werden. Um Unfälle durch 
Vergiftungen zu verhüten, sind die Giftköder möglichst verdeckt auszulegen und die Hausbewohner 
durch den Eigentümer über die Giftauslegestellen zu unterrichten.  

 

6. Nach Abschluss der Bekämpfungsmaßnahme sind die Rattenlöcher und die von Ratten genagten 
Durchtrittsstellen mit geeigneten Mitteln fest zu verschließen. Bauliche Mängel, die den Aufenthalt von 
Ratten begünstigen oder den Zugang der Ratten in Gebäuden erleichtern, sind unverzüglich zu besei-
tigen.  
 

7. Zuwiderhandlungen bedeuten eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 73 Abs. 3 des Infektionsschutz-
gesetzes und können mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 
Gettorf, den 08.01.2020 
 
Amt Dänischer Wohld 
  Der Amtsdirektor 
  - Ordnungsamt - 
  



Nr. 03/2020                                                                                                                                            Seite 31  
 

 
 
 
 
 
 

Amt Dänischer Wohld – Ordnungsamt 

 

Bekämpfung von Ratten 
 

Aufgrund des § 17 Abs. 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 der Landesverordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen und Bestimmungen von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
i.V.m § 55 Abs. 1 und Abs. 3 des allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Lan-
desverwaltungsgesetz – LVwG) sowie der Kreisverordnung über die Bekämpfung von Ratten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde vom 09.09.2014, alle Rechtsvorschriften in der zurzeit geltenden Fassung, wird 
verordnet: 
 
1. In der Zeit vom 
 

   01.02.2020 – 29.02.2020 
 

in der Gemeinde Neudorf-Bornstein eine allgemeine Bekämpfung der Ratten durchzuführen.  
 

2. Die zur Bekämpfung Verpflichteten (§ 1 der Kreisverordnung) haben auf ihren Grundstücken zur Be-
kämpfung von Ratten nur Mittel und Verfahren zu verwenden, die von der zuständigen Bundesbehörde 
in einer Liste im Gesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind. Durch die Rattenbekämpfung dürfen 
Menschen und Tiere nicht gefährdet werden. Auf die Auslegung von Bekämpfungsmitteln und Bekämp-
fungsgeräten ist deutlich sichtbar hinzuweisen. Bei Giften sind auch der Name des Mittels und sein 
Wirkstoff anzugeben.  
Am Beginn der allgemeinen Rattenbekämpfung, dem 01.02.2020, muss bis spätestens 10.00 Uhr die 
Auslegung der Bekämpfungsmittel beendet sein. 
 

3. Die Verpflichteten haben nach einer Bekämpfung nach toten Ratten zu suchen. Gefundene tote Ratten 
sind unverzüglich so zu beseitigen, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausgehen kann. 
 

4. Die Inhaber der Geschäfte, von denen die Bekämpfungsmittel bezogen werden, haben den Käufern 
einen Lieferschein auszustellen, aus dem das Datum der Abgabe, die Art und die Menge des Bekämp-
fungsmittels ersichtlich sein müssen. Die Verpflichteten haben diesen Lieferschein den Kontrollkräften 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
5. Es ist von den Verpflichteten dafür zu sorgen, dass die Giftauslegestellen täglich bis 10.00 Uhr kontrol-

liert und die ausgelegten Bekämpfungsmittel bei Bedarf ergänzt oder erneuert werden. Um Unfälle durch 
Vergiftungen zu verhüten, sind die Giftköder möglichst verdeckt auszulegen und die Hausbewohner 
durch den Eigentümer über die Giftauslegestellen zu unterrichten.  

6. Nach Abschluss der Bekämpfungsmaßnahme sind die Rattenlöcher und die von Ratten genagten 
Durchtrittsstellen mit geeigneten Mitteln fest zu verschließen. Bauliche Mängel, die den Aufenthalt von 
Ratten begünstigen oder den Zugang der Ratten in Gebäuden erleichtern, sind unverzüglich zu besei-
tigen.  

7. Zuwiderhandlungen bedeuten eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 73 Abs. 3 des Infektionsschutz-
gesetzes und können mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 
Gettorf, den 28.01.2020 
 
Amt Dänischer Wohld 
  Der Amtsdirektor 
  - Ordnungsamt - 
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Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 13.02.2020 
15.00 –  

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 03.03.2020 
18.00 – 

18.45 

Feuerwehrhaus 

Großkönigsförde 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 10.02.2020 
15.00 - 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Altenholz für den Bereich 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel 

(Gewerbegebiet Lehmkaten, Teichkoppel 72, 24161 Altenholz) 
 
Öffnungszeiten:   Montag und Donnerstag   7.00 Uhr - 16.00 Uhr 
  Dienstag      7.00 Uhr - 18.00 Uhr  
 Mittwoch     geschlossen 
 Freitag      7.00 Uhr - 12.00 Uhr  

ACHTUNG:   Annahmeschluss ist jeweils 1 Stunde vor Ende der regulären  
  Öffnungszeiten!!! 
  Telefon: 0431 32 09 79 - 23 bis 26 und 30         Fax: 0431 32 09 79 22 
       

Weitere Zulassungsstellen des Kreises Rendsburg-Eckernförde: 

24768 Rendsburg, Kaiserstr. 8  Tel.: 04331 202-644 bis 657 / Fax: 04331 202-205 
und  
24340 Eckernförde, Rendsburger Straße 109  Tel.: 04351 6667-0 / Fax: 04351 66676-29 
      

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag      8.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 Mittwoch      7.15 Uhr - 12.00 Uhr 
   Dienstagnachmittag  14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
  Donnerstagnachmittag  14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
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Stellenausschreibung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Die Gemeinde Neuwittenbek sucht zum 01.03.2020 für die Kindertagesstätte "Lütt Wittenbeker"                 

unbefristet 

 

eine/n Erzieher/in (w/m/d) oder  

eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in (w/m/d)  

mit 33 Wochenstunden 

 

Eine Änderung in den Wochenstunden wäre möglich. Die Kindertagesstätte ist gruppenabhängig in der Zeit 

von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 

 

Neben Ihrer pädagogischen Qualifikation erwarten wir: 

• Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Eigeninitiative 

• Einsatzbereitschaft 

• Kenntnisse und Umsetzung der Bildungsleitlinien  

• Partizipatorische Zusammenarbeit mit den Eltern  

• Einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern 

• Die Bereitschaft zum zeitlich flexiblen Einsatz in den Gruppen 

 

Wir bieten: 

• Mitarbeit in einem motivierten Team 

• Die Möglichkeit, eigenständig und kreativ pädagogische Arbeit umzusetzen 

• Teamsupervision 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Die Zahlung des Entgelts erfolgt nach dem TVöD. 

 

Wir freuen uns über eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung an das Amt Dänischer Wohld,                   

Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Auskünfte erteilt gerne Frau Barske, Leiterin der Kindertagesstätte "Lütt Wittenbeker" in der Zeit von          

8.00 bis 13.00 Uhr unter Tel. 04346/ 6385.  

 

Gemeinde Neuwittenbek 
Die Bürgermeisterin 
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Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Renten-
beratung an.  
Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag 
im Heimatmuseum, Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, 
sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen 
den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Rogge, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmelden. 
Bitte halten Sie für die Terminabsprache Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. Bei der Anmeldung 
wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

Der nächste Beratungstermin ist am 11.03. und 18.03.2020 

Gettorf, 04.02.2020 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 

„Gettorfer Tafel“ 
Ausgabestelle der Eckernförder Tafel 

 
Jeden Freitag findet zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die Ausgabe von Lebensmitteln statt. 

 
Ausgabestelle: Bauhof 
 Kieler Chaussee 31 
 24214 Gettorf 

 

 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn - Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 

 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 

 
 

Offener Kinder- und Jugendtreff Gettorf 
 

Jeden Dienstag für alle 10- bis 17-jährigen von 16.00 bis 19.00 Uhr 

AWO Wohnen, Leben und Arbeit GmbH 
Kieler Chaussee 14  
24214 Gettorf 
www.awo-gettorf.de  
info@awo-gettorf.de 

  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
http://www.awo-gettorf.de/
mailto:info@awo-gettorf.de
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Die Gemeinde Schinkel vermietet zum 01.02.2020 einen  

Gewerbe- / Büroraum im Dienstleistungszentrum Schinkler Möhl: 

 Hauptstraße 49, 1. Obergeschoss, 24214 Schinkel: 

Der Raum hat eine Größe von 14,40 m². Mitbenutzt werden können die im Gebäude befindliche Küche und 
Toilettenanlage sowie die vorhandenen Stellplätze.  

Die monatliche Grundmiete beträgt 72,00 Euro zuzüglich verbrauchsabhängiger Vorauszahlungen an Heiz- und 
Nebenkosten von monatlich 30,00 Euro, somit insgesamt 102,00 Euro. 

Telefonische Auskünfte erteilt die Bürgermeisterin Frau Axmann-Bruckmüller unter der Rufnummer 
04346/939356 oder Herr Drews vom Amt Dänischer Wohld unter der Rufnummer 04346/91-281. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 14.02.2020 an das Amt Dänischer Wohld, z. Hd. Herrn 
Drews, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
 

 

 

 
 

Liebe Besucher der Anlaufstelle, 

2020 hat begonnen und auch in diesem Jahr läuft unsere beliebte  

Smartphonehilfe - in Zusammenarbeit mit dem Gettorfer Jugendbeirat - weiter. 

Das Angebot ist ab sofort für Hilfe am Computer, Laptop und Tablet ebenfalls möglich. 

Die Beratung erfolgt in der Regel in der ASS, bei Hilfe am Computer können auch Termine für zu Hause  

vereinbart werden . Sie haben also Ihren ganz persönlichen Berater vor Ort. 

Die Mitglieder des Jugendbeirates sind sehr engagiert und geduldig und konnten bisher  

jedem Besucher weiterhelfen. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 04346/926 2556 zu den  

gewohnten Öffnungszeiten 

Ich freue mich auf Ihren Besuch. 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 9.00-12.00 Uhr 

Donnerstag: 14.00-17.00 Uhr 

Freitag: 9.00-12.00 Uhr 
 

Die ASS informiert: 

Notfallmappen und Warnwesten sind weiterhin in der ASS zu bekommen. 

Holen Sie sich Ihr Exemplar gern bei mir ab. 
 

Urlaub in der ASS: 

Die Anlaufstelle bleibt vom 11.02.-21.02 .2020 wegen Urlaub geschlossen. 

Ab dem 25.02. bin ich wie gewohnt für Sie da. 
 

Herzliche Grüße 

Ihre Britta Sellmer  
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               Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 
Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 

Tel.: 04346 - 9262556 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehörigen 
persönlich und vertraulich: 

➢ bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und Verbän-

den 

➢ bei persönlichen Problemen 

➢ zum Wohnen im Alter 

➢ zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

➢ bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

➢ zu Freizeitangebote für Senioren 

➢ über neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Britta Sellmer, Koordinatorin ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten sie 
keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man nicht 
unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwierige Stra-
ßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich manchmal nicht 
vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste überreichen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der Öff-
nungszeit abholen. 

ASS 
Herrenstraße 6, 24214 Gettorf,  
Öffnungszeiten: Di 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr, Fr 09.00 – 12.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

 
Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind manchmal unsicher im 
Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier bietet die ASS in Zusammenarbeit mit dem 
Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an. Zu jedem Donnerstag ab 14.00 Uhr können Termin vereinbart werden, um 
eine bessere Nutzung des Smartphones / Handys zu erreichen. Sie haben also einen ganz 
persönlichen Berater vor Ort. Nehmen Sie die Hilfe an und vereinbaren einen Termin unter 
04346-926 2556. 
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         Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2020 

 

 

Der Februar bringt eine Reihe interessanter Vorträge, bei denen noch Plätze frei sind 

(siehe auch Tabelle nächste Seite): 

Über Jahrhunderte war das Herzogtum Schleswig sprachlich und kulturell dänisch, deutsch und friesisch 
geprägt, was zur Zeit der Nationalisierung im 19. Jahrhundert zu Konflikten führte. Vor 100 Jahren durften 
gut 182.000 Dänen und Deutsche wählen, wo genau die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland 
festgelegt werden sollte. Bei den im Versailler Vertrag festgelegten Volksabstimmungen am 10. Februar 
1920 und am 14. März 1920 wurde in zwei Zonen über die staatliche Zugehörigkeit Schleswigs abgestimmt. 
Frank Lubowitz, Historiker und Leiter des Archivs und der Historischen Forschungsstelle der deutschen 
Volksgruppe in Nordschleswig berichtet in dem Bildvortrag 100 Jahre deutsch-dänische Grenze (Freitag 
07.02., 18:00 Uhr, Mühle) von den Umständen und Auswirkungen dieser friedlichen Lösung des 
Grenzkonflikts, welche für das Selbstverständnis und die demokratische Geschichte Schleswig-Holsteins 
von großer Bedeutung ist.  

Am Valentinstag wird es romantisch: Kantorin Julia Uhlenwinkel spielt 120 Jahre Liebeslieder auf dem 
Harmonium (Freitag 14.02.2020, 18:00 Uhr, Mühle). Um 1900 war dieses Instrument so beliebt, dass in 
der westlichen Welt doppelt so viele Harmonien wie Klaviere gebaut wurden. Es erklingen Liebeslieder aus 
der Glanzzeit des Instruments, aber auch modernere Kompositionen: romantisch, melancholisch, voller 
Sehnsucht und Hingabe, mal heiter und mal traurig. Das Konzert findet in Kooperation mit dem 
Windmühlen- und Verschönerungsverein Gettorf und dem Hospizverein Dänischer Wohld e. V. statt. Eintritt 
frei, es wird im Anschluss um eine Spende für den Hospizverein gebeten. 

Jörn Tietje berichtet in seinem 
Bildvortrag Über alle Berge – acht 
Wochen mit dem Rad durch Peru 
und Bolivien (Freitag 21.02., 19:00 
Uhr, Amt/Sitzungssaal 3.OG) live 
von seiner Fahrradreise durch die 
atemberaubenden Landschaften 
der Anden. Den Auftakt bildeten 
dabei die einzigartigen Inka-Ruinen 
in Cuzco und Machu Picchu. Vorbei 
am Titicacasee führte der Weg 
nach La Paz, der Hauptstadt 
Boliviens. Nach einem Abstecher 
auf die "Death Road", die 
gefährlichste Straße der Welt, 
führte ihn seine Route über den 
Altiplano in die Atacamawüste am 
Pazifik. Der Salar de Uyuni, größter 

Salzsee der Welt, und die Lagunenroute, die unter Langstreckenradlern wegen der Trockenheit, der eisigen 
Nächte auf bis zu 5000 m Höhe und der schlechten Pisten als eine der schwersten Fahrradrouten der Welt 
gilt, lieferten unvergessliche Eindrücke.  

Hundeexperte Marc Lindhorst von Martin Rütter DOGS Kiel erklärt in seinem Vortrag Ein Welpe zieht ein 
(Freitag 28.02., 19:00 Uhr, Amt/Sitzungssaal 3.OG), wie man einen Welpen an seine neue Umgebung 
gewöhnt, wie er spielerisch erste Signale lernen kann und welche Regeln für ein entspanntes Miteinander 
wichtig sind. Spannende Einblicke in die Welpenerziehung, des Trainings und vor allem in die 
Kommunikation mit dem neuen Familienmitglied zeigen, wie man zu einem guten Team in allen 
Lebenslagen wird. 

Bitte melden Sie sich für alle Vorträge telefonisch (04346 60 29 25, AB) 

oder per E-Mail (vhs@gemeinde-gettorf.de) an! 
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         Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2020 

 
 

Das vhs-Büro (Kirchhofsallee 30) ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr   Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr   Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 

Das neue Programmheft inklusive Anmeldeformular liegt im Amtsgebäude, in der Bücherei und in 
der Bücherstube Iwersen aus. Auf der Homepage <www.vhs-gettorf.de> ist es als PDF-
Dokument einsehbar. Auf der Seite <www.vhs-sh.net/vhs-gettorf> finden Sie eine Kursübersicht, 
in der Sie auch nach Stichworten suchen und sich direkt online anmelden können. Die Tabelle zeigt 
nur die Kurse und Veranstaltungen, welche im Januar 2020 starten und in denen noch Plätze frei 
sind! 

Start Wochentag Uhrzeit Ter-
mine 

Kurstitel Ort 

Februar 

07.02. Freitag 18:00– 19:30 1 Vortrag: 100 Jahre deutsch-dänische Grenze Mühle 

14.02. Freitag 18:00– 19:30 1 Konzert: 120 Jahre Liebeslieder auf dem 
Harmonium 

Mühle 

15.02. Samstag 14:00– 16:15 1 Workshop: Augenschule VHS 

21.02. Freitag 19:00– 21:00 1 Vortrag: Über alle Berge -- mit dem Rad durch 
Peru und Bolivien 

Amt 

22.02. Samstag 09:30– 16:00 1 Workshop: Tiffany-Glasarbeiten PS 

28.02. Freitag 19:00– 21:00 1 Vortrag: Ein Welpe zieht ein Amt 

29.02. Samstag 11:00– 12:45 1 Betriebsführung: Landschlachterei Neidhardt * 

März 

07.03. Samstag 09:00– 16:45 1 Kurs: Erste Hilfe Ausbildung Amt 

13.03. Freitag 19:00– 21:00 1 Vortrag: Der Jakobsweg in Schleswig-Holstein Mühle 

14.03. Samstag 10:00– 11:30 1 Führung: Die Gettorfer Kirche St. Jürgen -- vom 
Wallfahrtsort zur Konzertkirche 

Kirche 

14.03. Samstag 10:00– 16:00 1 Workshop: Bildhauerei mit Alabaster * 

16.03. Montag 18:30– 21:30 1 Essen & Trinken: Dänische Küche IWS 

21.03. Samstag 10:00– 12:00 1 Betriebsführung: Hof Gravert * 

23.03. Montag 17:30– 20:00 2 Kurs: Tastschreiben (10-Fingersystem) in 5 Stunden IWS 

27.03. Freitag 19:00– 21:00 1 Mitmachkonzert: Let's Sing Together! * 

 

Veranstaltungsorte*: 
 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
FW  Feuerwehrgerätehaus, Am Brook 12 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
Mühle  Mühle „Rosa“, Mühlenstraße 21 
Pädiko KiTa Pädiko, Ofeld 29 
VHS  Volkshochschulgebäude, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Parkschule) 
  * Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm 
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Unser Haus entsteht… 
 

Für unsere entstehendes Hospiz suchen wir 

Ehrenamtliche, 

die bereit sind, sich in einem Kurs von ca. 8 Abenden ausbilden zu lassen, um ab Spätherbst dieses Jahres 
bei den Aufbauarbeiten mitzuhelfen sowie unsere Anfangsphase zu begleiten. 

In Gettorf entsteht derzeit ein Hospiz mit acht Plätzen für Erwachsene und zwei für schwerkranke Kinder 
und Jugendliche. 

Falls Sie sich vorstellen können, uns bei dieser Pionierarbeit zu unterstützen, so melden Sie sich gerne bei 
uns! 

Ansprechpartner ist Reiner Timm, Mail: timm@hospiz-im-wohld.de 
 

Hospizverein Dänischer Wohld 
- Menschen begleiten - e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346-6026448 
Mobil: 0171-3897744 
www.hospiz-im-wohld.de 

 
 
 

 
 
 
 

 
Das Büro des DRK-Ortsvereins Gettorf (Tel. 04346 6484) und die Kleiderkammer im DRK-Haus,     Herren-
straße 6, haben folgende Öffnungszeiten: 

Büro:   Montag - Mittwoch   9.00 Uhr - 11.00 Uhr 
   Donnerstag  15.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Kleiderkammer: jeden Montag    8.30 Uhr - 11.00 Uhr  

In dringenden Fällen erreichen Sie die 1. Vorsitzende, Frau Jutta Drümmer, unter Tel. 04346 413450. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

 

 

 
  

mailto:timm@hospiz-im-wohld.de
http://www.hospiz-im-wohld.de/
http://www.amtdw.de/
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Gettorfer Wochenmarkt 

 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 
 

 
 

Dörpsmarkt in Schinkel 

 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

findet der Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 
 

 

Umsonstladen Schinkel 

Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
 

 

 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes       
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf 
sowie sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichun-
gen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so 
wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag 
auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; hier 
können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt Däni-
scher Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 

mailto:umsonstladen-schinkel@web.de
file://///Rdatdw-fs2/daten/Texte/Schreibdienst/Dietrich/Amtsblatt/2010/Amtsblatt%2011%20-%2019.05.2010/poststelle@amtdw.landsh.de
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Konzert: 120 Jahre Liebeslieder auf dem Harmonium 
 

am 14.02.2020 von 18:00 - 19:30 Uhr 

in der Mühle „Rosa“ 
 

Am Valentinstag wird es romantisch: Kantorin Julia Uhlenwinkel spielt alte und neue Liebeslieder auf dem 
Harmonium in der Mühle Rosa. Um 1900 war dieses Instrument so beliebt, dass in der westlichen Welt 
doppelt so viele Harmonien wie Klaviere gebaut wurden. Es erklingen Liebeslieder aus der Glanzzeit des 
Instruments, aber auch modernere Kompositionen: romantisch, melancholisch, voller Sehnsucht und Hin-
gabe, mal heiter und mal traurig. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Windmühlen- und Verschöne-
rungsverein Gettorf und dem Hospizverein Dänischer Wohld e. V. statt. Eintritt frei, es wird im Anschluss 
um eine Spende für den Hospizverein gebeten. Bitte melden Sie sich telefonisch (04346 60 29 25, AB) 
oder per E-Mail (vhs@gemeinde-gettorf.de ) an! 

 

Terminkalender 

  Februar 

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 05. 18.30 
Spinntreff 
Dörpshus, Felm 

Mittwoch, 05. 15.00 
Kirchengemeinde Gettorf – Revensdorfer Frauenkreis 
„Santorini“/Siegmunds Gasthof, Revensdorf 

Mittwoch, 05. 19.00 
Siedlergemeinschaft – Jahreshauptversammlung 
Feuerwehrgerätehaus, Neuwittenbek 

Mittwoch, 05. 14.30 
DRK OV Schinkel – Spielenachmittag 
Feuerwehrhaus, Schinkel 

Donnerstag, 06. 15.30 
Schreibwerkstatt „GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Gettorf 

Donnerstag, 06. 15.00 – 17.00 
Generationencafè  
Eichkoppel 2 a, Gettorf 

Freitag, 07. 19.30 
Freiwillige Feuerwehr Rathmannsdorf-Felmerholz – Jahreshauptversammlung 
Alte Schule, Felmerholz 

Freitag, 07. 18.00 – 19.30 
Vortrag VHS Gettorf: 100 Jahre Volksabstimmung 
Mühle „Rosa“, Gettorf – Gebühr: 8 Euro an der Abendkasse – Anmeldung: www.vhs-gettorf.de 

Freitag, 07. 19.30 
Schützenverein Großkönigsförde– Jahreshauptversammlung 
Lindenkrug, Großkönigsförde 

Freitag, 07. 19.30 
Freiwillige Feuerwehr Revensdorf  Jahreshauptversammlung 
„Santorini“/Siegmunds Gasthof, Revensdorf 

Freitag, 07. 15.00 
DRK OV Neuwittenbek – Geselliger Nachmittag 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Freitag, 07. 19.00 
DRK OV Osdorf – Bingo 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Freitag, 07. 19.30 
Landjugend – Jahreshauptversammlung 
Gruppenraum, Noer 

Samstag, 08. 10.00 
Jugendfeuerwehr Revensdorf – Jahreshauptversammlung 
Dörpshus, Revensdorf 

Samstag, 08. 09.00 
„Osdörper Speeldeel“ – Kartenvorverkauf Theater 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 08. 15.00 
Kleingartenverein – Jahreshauptversammlung 
Landhaus Hammerich, Osdorf 

Samstag, 08. 15.00 
DRK OV Schinkel – Kinderfasching 
Redderkrog, Schinkel 

Samstag, 08. 20.00 
Faschingsparty 
Redderkrog, Schinkel 

  

http://www.vhs-gettorf.de/
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag, 09. 17.00 
Konzert „Junge Camerata Academica“ 
Konzertkirche St. Jürgen, Gettorf  

Montag, 10. 20.00 
Freundeskreis – Jahreshauptversammlung 
Redderkrog, Schinkel 

Dienstag, 11. 16.00 – 19.30 
DRK OV Neuwittenbek – Blutspende 
Schule, Neuwittenbek 

Mittwoch, 12. 15.00 
Kirchengemeinde Gettorf – Fröhliche Mittwochsrunde 
Gemeindehaus, Gettorf 

Mittwoch, 12. 15.00 
Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft – Gemütliche Mittwochsrunde 
Gemeindehaus, Osdorf 

Freitag, 14. 17.00 
Reit- und Fahrverein Felm – Jugendversammlung 
Reitanlage Mumm, Felmerholz 

Freitag, 14. 19.30 
Reit- und Fahrverein Felm – Jahreshauptversammlung 
Alte Schule, Felmerholz 

Freitag, 14. 19.00 
Preisskat 
Feuerwehrgerätehaus, Revensdorf 

Freitag, 14. 18.30 
DRK OV Neudorf-Bornstein – Zum Valentinstag: Männer koch für ihre Frauen ein 
3-Gänge-Menü 
Mensa Schule, Neudorf 

Freitag, 14. 20.00 
Pony-Reit- und Fahrverein Borghorsterhütten – Jahreshauptversammlung 
Landhaus Hammerich, Osdorf 

Freitag, 14. und 
Samstag 15. 

20.00 
Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau – „Dynamit und Puusteblomen“ 
„Santorini“/Siegmunds Gasthof, Revensdorf 

Samstag, 15. 17.00 
Schützenverein Revensdorf – Firmencup 
Schützenheim, Revensdorf 

Samstag, 15. 20.00 
Landjugend Lindau-Revensdorf - Sternschnuppenball 
Hotel „Stadt Hamburg“, Gettorf 

Samstag, 15. 09.00 
Landfrauenverein Kaltenhof-Osdorf u. U. – Frauenfrühstück und Jahreshauptversammlung 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 15. 19.00 
Freundeskreis – Bingo 
Redderkrog, Schinkel 

Dienstag, 18. 19.30 
Kirchengemeinde Gettorf – Kirchengemeinderatssitzung 
Gemeindehaus, Gettorf 

Dienstag, 18. 20.00 
Reiterverein für Osdorf u. U. e.V. – Jahreshauptversammlung 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Mittwoch, 19. 19.30 
Freiwillige Feuerwehr Felm – Jahreshauptversammlung 
Dörpshus, Felm 

Freitag, 21. 19.00 
Schützensparte OSV – Skat- und Kniffelabend 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Freitag, 21. 20.00 
1. FC Schinkel – Jahreshauptversammlung 
Redderkrog, Schinkel 

Freitag, 21. und 
Samstag, 22. 

 
Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau – „Dynamit und Puusteblomen“ 
„Santorini“/Siegmunds Gasthof, Revensdorf 

Samstag, 22. 15.00 
Sozialverband – Mitgliederversammlung 
Dörpshus, Felm 

Samstag, 22. 18.00 
Kirchengemeinde Gettorf – Benefizkonzert mit Eight Voices 
Konzertkirche, Gettorf 

Samstag, 22. 15.00 
OSV – Kinderfasching 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 22. 20.00 
OSV – Faschingsfeier für Erwachsene 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Sonntag, 23. 11.00 – 14.00 
Kleider- und Spielzeugbörse  
Klaus-Stein-Halle und Anbau, Neuwittenbek 

 


